
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1953/4/8 2Ob4/53
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 Veröffentlicht am 08.04.1953

Norm

ABGB §1053

ABGB §1175

Rechtssatz

Darin, daß die Klägerin für den Beklagten den halben Kaufpreis für eine Liegenschaft (deren anderen Hälfte sie

zugleich selbst kaufte) aus ihrem Vermögen bezahlt hat, kann nicht der stillschweigende Abschluß eines

Gesellschaftsvertrages erblickt werden, weil nur der Nutzen des Beklagten, aber nicht ein den Streitteilen

gemeinsamer Nutzen gefördert wurde. Die Klägerin hat aber auch dadurch keinen Anspruch auf Abtretung der vom

Beklagten gekauften Liegenschaftshälfte erworben, mag sie den Kaufpreis credendi oder donandi causa oder sine

causa zur Verfügung gestellt haben.
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